
    

 
 
 
Betrifft : Voranschlag 2012 
 
 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. Dezember 2011 nachstehende Beschlüsse 
gefasst: 
 

I. Festsetzung des Voranschlages
 
Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:
 
Ordentlicher Haushalt: 
Summe der Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . EUR
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
 
Überschuss/Abgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Außerordentlicher Haushalt:
Summe der Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
 
Überschuss/Abgang          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    EUR
 

II. Festsetzung der Steuerhebesätze
 
Grundsteuer: 
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
für sonstige Grundstücke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
 
Die Lustbarkeitsabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2010 

festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2012 erhoben.

Die Hundeabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluß vom 16.12.2010 festgesetzten 

Höhe im Haushaltsjahr 2012 erhoben.
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Kundmachung 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. Dezember 2011 nachstehende Beschlüsse 

I. Festsetzung des Voranschlages 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt:

Summe der Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . EUR
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

Überschuss/Abgang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Außerordentlicher Haushalt: 
Summe der Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    EUR

II. Festsetzung der Steuerhebesätze 

und forstwirtschaftliche Betriebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 v. H. der Meßbeträge
für sonstige Grundstücke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  500 v. H. der Meßbeträge

wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2010 

festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2012 erhoben. 

wird in der mit Gemeinderatsbeschluß vom 16.12.2010 festgesetzten 

r 2012 erhoben. 

Gemeinde Hall 
8911 Post Admont - Bezirk Liezen 
Telefon 03613/2369 – Fax 03613/3755-18                            
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www.gemeinde-hall.at 

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 15. Dezember 2011 nachstehende Beschlüsse 

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2011 wird wie folgt festgesetzt: 

Summe der Einnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . EUR 2.646.000,00 
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 2.646.000,00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR           000,00 

. . EUR    246.000,00 
Summe der Ausgaben  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR    605.300,00 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    EUR    359.300.00 

500 v. H. der Meßbeträge 
500 v. H. der Meßbeträge 

wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 16.12.2010 

wird in der mit Gemeinderatsbeschluß vom 16.12.2010 festgesetzten 



 

Die Hundeabgabe wird im Haushaltsjahr 2012 in nachstehender Höhe erhoben. 

je Hund                          EUR 15,00 

Für Hunde, die ständig zur Bewachung von 
a.) land- und forstwirtschaftlichen oder gewerblichen Betrieben, 
b.) Gebäuden, die vom nächstbewohnten Gebäude mehr als 50 Meter entfernt 

liegen, 
c.) Heimgärten 

erforderlich sind und für Hunde, die nach ihrer Art und Ausbildung von ihrem 
Besitzer zur Ausübung seines Berufs oder Erwerbs benötigt werden, beträgt die 
Abgabe auf Antrag jährlich € 2,18. 

 

III. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, 

die im Haushaltsjahr 2012 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben des ordentlichen 

Haushaltes in Anspruch genommen werden dürfen, wird mit EUR 441.000,00 festgesetzt. In 

diesem Höchstbetrag sind EUR 000,00 Kassenkredite enthalten, die auf Grund früherer 

Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind. 

 

IV. Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen, 

die zur Bestreitung von Ausgaben des außerordentlichen Haushaltes bestimmt sind, wird auf  

EUR 000,00 festgesetzt.  

 

V. Der Dienstpostenplan 
 
Der vorstehende Beschluß wird gemäß § 131 des Steiermärkischen Volksrechtegesetzes, 
LGBl. Nr. 87/1986, i. d. g. F., als dringlich erklärt. 
 
 
Der Voranschlag liegt vom Tage des Anschlags dieser Kundmachung durch zwei Wochen im 
Gemeindeamt zur öffentlichen Einsicht auf. 
 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 

 (Siegel und Unterschrift) 
 

 
Hermann Watzl eh. 

 
 
Angeschlagen am: 16.12.2011 
 
Abgenommen am: ................ 


